
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/12/1 93/18/0067
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1994

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AAV §1 Z3;

Rechtssatz

Wird eine Schiwerkstätte/Lagerraum von Arbeitnehmern betreten, um Gegenstände zu holen oder kurze Arbeiten bei

Reparaturen vorzunehmen (die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt ca zehn Minuten täglich) handelt es sich

um einen "sonstigen Betriebsraum" iSd § 1 Z 3 AAV.
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